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Sold- und Entschädigungsreglement der Feuerwehr Altdorf
(vom 12. November 2018)

1.  Kapitel: GELTUNGSBEREICH

Artikel 1  Geltungsbereich
1 Dieses Reglement gilt für Milizangehörige der Feuerwehr Altdorf.
2 Für Angestellte der Gemeinde Altdorf gilt dieses Reglement für Proben und 
Einsätze ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeiten gemäss dem Personalrecht 
der Gemeinde Altdorf.

2.  Kapitel: FEUERWEHRPROBEN

Artikel 2  Sold für Feuerwehrproben
1 Für den Besuch von Feuerwehrproben wird folgende Entschädigung pro Stunde 
ausgerichtet
Soldat  Fr.  20.–
Unteroffizier  Fr.  21.–
Offizier  Fr.  22.–
Kommandant und Vizekdt  Fr.  23.–
2 Spezialproben gemäss Aufgebot des Kommandos werden zu den Ansätzen 
gem. Absatz 1 entschädigt.

3.  Kapitel: ALARMEINSÄTZE UND ÜBRIGE EINSÄTZE

Artikel 3  Alarmeinsätze ordentlicher Gemeindefeuerwehrdienst
Alarmeinsätze werden mit einem Stundenansatz entschädigt von:
 a) Bis 1 Stunde Fr. 40.–
 b) Für jede weitere halbe Stunde Fr. 20.–

Artikel 4  Spezialeinsätze
a)  Stützpunkteinsätze
  Die Entschädigung wird nach den ordentlichen Ansätzen gemäss Art. 3 

ausgerichtet.
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b)  Hubrettereinsätze
  Die Entschädigung wird nach den ordentlichen Ansätzen gemäss Art. 3 

ausgerichtet.
c)  Strassenrettungseinsätze
  Die Entschädigung beträgt:
 a) Bis 1 Stunde Fr. 90.–
 b) Für jede weitere halbe Stunde Fr. 45.–

Artikel 5  Brandwachen nach Ereignissen
Die Entschädigung richtet sich nach dem ordentlichen Ansatz gemäss Art. 3.

4.  Kapitel: KURSE UND DEMONSTRATIONEN

Artikel 6  Feuerwehrkurse
Für den Besuch von Feuerwehrkursen wird ein Taggeld von Fr. 300.– ausgerichtet.

Artikel 7  Demonstrationen
Die Entschädigung wird durch das Feuerwehrkommando je nach Art, Umfang 
und Zeitpunkt der Veranstaltung festgelegt.

5.  Kapitel: ÜBRIGE ENTSCHÄDIGUNGEN

Artikel 8  Pikettentschädigung
Die Entschädigung für Pikettdienstleistungen beträgt pro Tag pauschal Fr. 100.

Artikel 9  Arbeitseinsätze
1 Die Entschädigung richtet sich nach dem ordentlichen Ansatz gemäss Art. 3.
2 Als Arbeitseinsätze gelten beispielsweise Magazinarbeiten, Hauswartsarbei-
ten, Fourierarbeiten ausserhalb der Proben.
3 Vorbereitungen für Proben sowie das Retablieren von Material wird zu den 
Ansätzen gemäss Art. 3 ausgerichtet.
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Artikel 10  Spesenvergütungen
Die Spesenvergütungen für Verpflegung und Übernachtung bzw. für die Reise-
spesen richten sich nach den Bestimmungen des Personalreglements für das 
Verwaltungspersonal1.

Artikel 11  Geschenke für Jubilarinnen und Jubilare
1 Bei Erfüllung von 20 und je weiteren fünf effektiv geleisteten Dienstjahren in 
der Gemeindefeuerwehr Altdorf wird folgende Gratifikation ausgerichtet:
Soldat  Fr.  400.–
Unteroffizier  Fr.  600.–
Offizier  Fr.  800.–
2 Nach 25 Jahren beträgt die Gratifikation einmalig anderthalb und nach 40 
Jahren einmalig den doppelten Betrag gem. Abs. 1.
3 Als Dienstjahre werden nur diejenigen Jahre angerechnet, in welchen die 
Pflichtproben erfüllt wurden. Dabei gilt folgende Regelung:
a)  Mindestens 4 Kompanieproben müssen besucht werden.

b)  Für Angehörige der Feuerwehr, welche in begründeten Fällen entschuldigt 
den Proben fernbleiben oder verhindert sind, können in Absprache mit dem 
Kommando folgende Ausnahmen angewandt werden:

 1.  Anrechnung von Atemschutz-, Pikett- und oder Maschinistenproben
 2.  Anrechung von Arbeiten im Magazin, Büro, Probeläufe, etc.

6.  Kapitel: SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 12  Inkrafttreten

Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Im Namen des Gemeinderates Altdorf

Dr. Urs Kälin, Gemeindepräsident
Markus Wittum, Gemeindeschreiber

1 ARB 2.47
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